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Studienordnung  
für den Master Studiengang  

„Hörtechnik und Audiologie“ der Carl 
von Ossietzky Universität Oldenburg 
gemeinsam mit der Fachhochschule  

Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven 
 
 

vom 08.02.2005 
 

 
Die Carl von Osietzky Universität Oldenburg hat die 
folgende Studienordnung für den Master Studien-
gang „Hörtechnik und Audiologie“ beschlossen. 
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Anlagen 
 
Anlage A: Aktuelle Anlage 
 

 
1. Studienziele 
 
Die Ziele des Master-Studiengangs Hörtechnik und 
Audiologie werden in der Master-Prüfungsordnung 
(MPO) folgendermaßen definiert: 
 
„Der Master Studiengang „Hörtechnik und Audiolo-
gie“ bietet ein wissenschaftliches Vertiefungsstudi-
um auf der Grundlage eines abgeschlossenen Ba-
chelor Studiums in Hörtechnik und Audiologie oder 
einem verwandten Studium. Absolventinnen und 
Absolventen dieses Studienganges besitzen neben 
einem klaren Verständnis der theoretischen Grund-
lagen der Hörtechnik und Audiologie und ihrer prak-
tischen Anwendung insbesondere einen Einblick in 
Methoden, Probleme und Ergebnisse aus neuster 
Forschung auf diesem Gebiet. Sie sind in der Lage, 
Theorien und Methoden, Vorgehensmodelle, Werk-
zeuge und Systeme nach wissenschaftlichen Krite-
rien zu beurteilen und zur Lösung praxisrelevanter 
Probleme anzuwenden. Sie besitzen qualifizierte 
Kenntnisse über die wissenschaftliche Planung, 
praktische Durchführung und statistische Auswer-

tung von audiologischen Studien, Prinzipien der 
Akustik und (digitalen) Signal- und Sprachverarbei-
tung und können diese in der Entwicklung von Au-
dio-Systemen (z. B. Hörgeräte, Unterhaltungs-Elek-
tronik, Studio-Akustik, Telekommunikation) einset-
zen bzw. deren Einsatz leiten. Sie kennen die An-
forderungen beim Arbeiten in Gruppen sowie bei 
der überzeugenden Präsentation von eigenen oder 
fremden Arbeitsergebnissen. Darüber hinaus besit-
zen sie vertiefte Kenntnisse in den interdisziplinären 
Schwerpunkt „Hörtechnik und Audiologie“.“ 
(Ende des Zitats) 
 
 
2. Struktur und Inhalt des Studiums 

 
2.1 Gliederung des Studiums 
 
Das Studium ist zeitlich in ein Brückensemester und 
drei Fachsemester gegliedert. Das Brückensemes-
ter ist für Studierende mit Bachelor in Hörtechnik 
und Audiologie und Studierenden, die äquivalentes 
Vorwissen einbringen, nicht erforderlich.  
 
Mit Brückensemester dauert das Studium 2 Jahre 
oder vier Semester. Ohne Brückensemester dauert 
das Studium eineinhalb Jahre oder drei Semester. 
 
Damit im Folgenden für alle Studierenden – unab-
hängig von der Belegung des Brückensemesters - 
die gleiche Zählung der Semester verwendet wer-
den kann, wird das Brückensemester als „nulltes“ 
Semester gezählt. Das „erste“ Semester ist somit 
für Studierende, die das Brückensemester belegen, 
das auf das Brückensemester folgende erste Fach-
semester.  
 
Signalver-
arbeitung 

Wahlpflicht 
Audio u. 
Akustik  

 

Wahlpflicht 
Audiologie 
u. Mediz. 
Physik 

Akustik I Praktikum Wahlpflicht 

Tabelle 1: Struktur eines typischen Brückensemesters („nulltes 
Semester“) für das Master-Studium. 
 
Der Inhalt des Brückensemesters richtet sich nach 
den jeweiligen Vorkenntnissen der Studentin oder 
des Studenten. Tabelle 1 zeigt die Struktur eines ty-
pischen Brückensemesters.  
 
Semester 1 Theorie I Modellie-

rung 
Akustik Wahlpflicht 

Semester 2 Theorie II Ingenieurs-
wissen-
schaften 

Audiologie 
und Mediz. 

Physik Hörtechnik und  
Audiologie 

Semester 3 Masterarbeit 

Tabelle 2 a: Empfohlene Struktur des Master-Studiums (ohne 
Brückensemester). 
 
Semester 1 Theorie I Theorie II Modellie-

rung 
Akustik 

Semester 2 Wahlpflicht  Ingenieurs-
wissen-
schaften 

Audiologie 
u. Mediz. 
Physik Hörtechnik und  

Audiologie 

Semester 3 Masterarbeit 

Tabelle 2 b: Alternative Empfehlung für die Struktur des Master-
Studiums (ohne Brückensemester) mit beiden Theoriemodulen 
im ersten Semester. 
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Das erste und das zweite Semester des Masterstu-
diums haben einen hohen Anteil an Wahlpflichtmo-
dulen. Da die Module in der Regel einmal im Jahr 
angeboten werden, können sich durch verschiedene 
Kombinationen von Wahlpflichtmodulen Verschie-
bungen in der Reihenfolge, in der die Module belegt 
werden, ergeben. In Tabelle 2 a und 2 b sind zwei 
alternative Empfehlungen für die Struktur des Mas-
terstudiums dargestellt, weitere Alternativen sind 
möglich. 
 
 
2.2 Die Semester 
 
Vor das eigentliche Masterstudium ist ein Brücken-
semester gestellt. Ziel des Brückensemesters ist 
es, allen Studierenden einen  vergleichbaren Grund-
stock an Basiswissen auf dem Gebiet der Hörtech-
nik und der Audiologie zu vermitteln. Das Brücken-
semester muss von Studierenden, die über einen 
Bachelor Abschluss in Hörtechnik und Audiologie 
an der FH OOW oder einen gleichwertigen Ab-
schluss verfügen, nicht belegt werden. 
 
Nach einer Beratung durch die/den Mentor/in kann 
auch ein/e Studierende ohne Bachelor Abschluss in 
Hörtechnik und Audiologie beim Prüfungsausschuss 
einen Antrag stellen, dass vorangegangene Studi-
um dem Bachelor in Hörtechnik und Audiologie als 
äquivalent anerkennen zu lassen und somit auf das 
Brückensemester verzichten zu können. Der Prü-
fungsausschuss entscheidet bei der Zulassung zum 
Studium, ob ein Brückensemester erforderlich ist 
oder nicht. In begründeten Einzelfällen kann der 
Prüfungsausschuss Auflagen für die im Wahlpflicht-
bereich zu belegenden Module vorschreiben. Durch 
diese Auflagen kann es in Einzelfällen möglich sein, 
einzelne, noch erforderliche Lehrinhalte nachzuho-
len, ohne das Brückensemester belegen zu müssen. 
 
Das Brückensemester baut auf dem jeweiligen 
Grundwissen auf, dass die Studierenden aus ihrem 
vorhergehenden Studium mitbringen. Um das  Mas-
terstudium (inklusive Brückensemester) erfolgreich 
bestehen zu können, werden fundierte Kenntnisse 
auf den Gebieten Mathematik und Physik voraus-
gesetzt. Auf diesen Gebieten müssen „Quereinstei-
ger“ (d. h. Masterstudiums-Anfänger ohne Bachelor 
in Hörtechnik und Audiologie) gleichwertige Kennt-
nisse wie Absolventen des Bachelor in Hörtechnik 
und Audiologie einbringen. Außerdem sind Kennt-
nisse auf mindestens einem der Gebiete Medi-
zin/Medizintechnik, Audiologie, Nachrichtentechnik 
oder Signalverarbeitung erforderlich, da es sonst 
nicht möglich ist, innerhalb eines Brückensemesters 
die erforderlichen Grundkenntnisse zu erlernen. Die 
Voraussetzungen für die Zulassung zum Studium 
regelt die Zugangsordnung. 
 
Das Brückensemester geht nicht in die Note des 
Abschlusszeugnisses ein.  
 
Im ersten und zweiten Fachsemester erfolgt eine 
Vertiefung und Spezialisierung der Studentinnen 

bzw. Studenten auf dem Gebiet der Hörtechnik und 
Audiologie. Dabei wird besonderer Wert auf das 
Erlernen wissenschaftlicher Methoden gelegt.  
 
Das dritte Semester ist der Masterarbeit gewidmet.  
 
 
3. Modulstruktur 
 
Jedes Modul hat einen definierten Umfang von min-
destens 6 und maximal 12 Kreditpunkten, das ge-
samte Studium entspricht 120 Kreditpunkten (mit 
Brückensemester) bzw. 90 Kreditpunkten (ohne 
Brückensemester). Die durchschnittliche Arbeitsbe-
lastung beträgt etwa 25 bis 30 Zeitstunden pro Kre-
ditpunkt, d. h. (bei einer durchschnittlichen Veran-
staltungsperiode von 15 Wochen) ca. 150 bis 180 
Zeitstunden für ein Modul mit 6 Kreditpunkten. 
 
Die Kenndaten eines Moduls werden im Abschnitt 9 
("Ankündigung von Modulen") detailliert aufgeführt. 
 
 
4. Inhalt der Module 
 
Es gibt zwei verschiedene Arten von Modulen: 
Pflichtmodule, die als Grundlage für den wissen-
schaftlichen Umgang mit den Problemen der Hör-
technik und Audiologie unverzichtbar sind, und 
Wahlpflichtmodule, die aus einer vorgegebenen 
Auswahl zu einem definierten Themengebiet ausge-
wählt werden müssen und zur individuellen Profilbil-
dung der Studierenden dienen. 
 
 
4.1 Die Pflichtmodule 
 
Das Modul „Theorie I“ (6 Kreditpunkte) behandelt 
die Signal- und Systemtheorie. Inhalte dieses Mo-
duls sind die kontinuierliche und zeitdiskrete Sys-
temtheorie, die zeitdiskrete Blocktransformationen 
sowie weitere Themen dieses Gebietes.  
 
Das Modul Hörtechnik und Audiologie (12 Kredit-
punkte) beinhaltet zwei Teilmodule: 
 
1. Ein Projektpraktikum, das ein exemplarisches 

Forschungs- und/oder Entwicklungsprojekt aus 
dem Bereich Hörtechnik und Audiologie bear-
beitet. Die Arbeit erfolgt in der Regel gemein-
sam in einer Gruppe von ca. 6 bis 12 Perso-
nen, die sich jeweils in Kleingruppen von zwei 
bis drei Personen mit den unterschiedlichen 
Teilen des gemeinsamen Projekts beschäftigen.  

 
2. Ein Teilmodul „Ausgewählte Probleme der Hör-

technik und Audiologie“, in dem aktuelle wis-
senschaftliche Fragestellungen aus diesem 
Gebiet vorgestellt und die zugehörige aktuelle 
Literatur in Kleingruppen vertiefend bearbeitet 
wird. Die Studierenden sollen dabei sowohl ei-
nen allgemeinen Überblick über die aktuellen 
wissenschaftlichen Fragestellungen in der Hör-
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technik und Audiologie gewinnen als auch ein-
zelne dieser Fragestellungen vertiefen. 

 
Am Ende des Studiums steht die Masterarbeit im 
Umfang von 30 Kreditpunkten oder einem Semes-
ter. Die Masterarbeit soll zeigen, dass die Kandida-
tin oder der Kandidat in der Lage ist, innerhalb einer 
Frist vorgegebene Probleme mit wissenschaftlichen 
Methoden zu bearbeiten. Sie beweist nicht nur die 
Fähigkeit zur längerfristigen individuellen Arbeit, 
sondern auch die Fähigkeit, sich aktuelle For-
schungsergebnisse anzueignen, selbständig nach 
wissenschaftlichen Methoden weiterzuentwickeln und 
umzusetzen. Das Modul Masterarbeit erfordert die 
Belegung eines Seminars, in der Regel das Semi-
nar „Hörtechnik und Audiologie“ oder das Seminar 
„Medizinische Physik“. 
  
Für „Quereinsteiger“ (Studentinnen oder Studenten 
ohne Bachelor in Hörtechnik und Audiologie) kann 
der Prüfungsausschuss weitere Pflichtmodule vor-
schreiben, die zum Teil aus dem Curriculum des 
Bachelor Studiengangs Hörtechnik und Audiologie 
an der Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wil-
helmshaven stammen können (z. B. die Module 
„Technische Hörhilfen I + II“). 
 
 
4.2 Die Wahlpflichtmodule 
 
Es ist ein Theoriemodul „Theorie II“ im Umfang von 
mindestens 6 Kreditpunkten zu belegen. 
 
Aus dem Wahlpflichtbereich „Grundlagen der nu-
merischen Modellierung“ ist ein Modul mit mindes-
tens 6 Kreditpunkten zu belegen. 
 
Es ist ein Modul „Audiologie und Medizinische Phy-
sik“ mit mindestens 12 Kreditpunkten zu belegen. 
Dieses Modul besteht in der Regel aus zwei etwa 
gleich großen Teilmodulen, die aus dem Wahl-
pflichtbereich „Audiologie und Medizinische Physik“ 
gewählt werden können. 
 
Aus dem Wahlpflichtbereich „Akustik“ ist ein Modul 
mit mindestens 6 Kreditpunkten zu belegen. 
 
Aus dem Wahlpflichtbereich „Ingenieurwissenschaf-
ten und Informatik“ ist ein Modul mit mindestens 6 
Kreditpunkten zu belegen. 
 
Zusätzlich ist ein weiteres Wahlpflichtmodul „Wahl-
pflicht“ mit mindestens 6 Kreditpunkten zu belegen, 
dass frei aus den oben erwähnten Wahlpflichtberei-
chen gewählt werden kann. Wenn das zusätzliche 
Wahlmodul aus dem Bereich „Audiologie und Medi-
zinische Physik“ gewählt werden soll, so genügt die 
Belegung eines Teilmoduls mit 6 Punkten aus die-
sem Bereich. Nach Abstimmung mit der Mentorin 
oder dem Mentor und dem Prüfungsausschuss ist 
auch die Belegung eines Moduls aus einem ande-
ren Bereich als den oben aufgezählten Wahlpflicht-
Bereichen denkbar. 
 

4.3 Nichtbestehen von Modulen 
 
Ein Modul ist "endgültig nicht bestanden", wenn alle 
möglichen Wiederholungsprüfungen (2 pro Modul; 
insgesamt also 3 Prüfungsmöglichkeiten) nicht be-
standen worden sind. Hat umgekehrt eine Studentin 
oder ein Student mehr Wahlpflichtmodule erfolg-
reich besucht als dem entsprechenden Bereich (z. 
B. „Theorie“ oder „Audiologische und Medizinische 
Physik“) vorgeschrieben, kann sie oder er sich die-
jenigen davon aussuchen, die für den Master-Ab-
schluss zählen sollen. Die anderen können, wenn 
gewünscht, ebenfalls auf dem Zeugnis erscheinen, 
zählen aber nicht für die Durchschnittsnote. Das 
Gleiche gilt für alle anderen im Rahmen des Studi-
ums freiwillig besuchten Veranstaltungen. 
 
 
4.4 Belegung von Modulen 
 
Wenn ein Modul einmal belegt ist, kommt Nicht-
Ablegen der Prüfung dem Nicht-Bestehen gleich 
(außer aus Krankheits- oder anderen persönlichen 
Hinderungsgründen, die rechtzeitig dem PA be-
kannt gegeben werden müssen). "Gasthören" bleibt 
davon unberührt. Eine Gasthörerin oder ein Gasthö-
rer werden jedoch nicht zu den Modulprüfungen zu-
gelassen, es sei denn, sie wünschen dies unver-
bindlich als freiwillige Selbstkontrolle. 
 
Modulverantwortliche geben in der Modulankündi-
gung bekannt, bis wann spätestens eine Belegung 
eines Moduls zu erfolgen hat. Eine Wiederholung 
der gleichen Veranstaltung (z. B. wenn die Veran-
staltung beim ersten Mal nicht erfolgreich abge-
schlossen worden war) gilt dabei nicht als neue Be-
legung. 
 
 
5. Bewertung und Benotung der Module 
 
Jedes Modul wird mit Hilfe von Noten bewertet. Die 
Grenze zwischen "nicht bestanden" und "bestan-
den" liegt bei „ausreichend“. Mit „ausreichend“  oder 
besser ist ein Modul "bestanden". 
 
Die Kriterien zur Notenvergabe in den Modulen 
werden von den Modulverantwortlichen festgelegt 
und vor Beginn des Semesters bekannt gegeben. 
Dies dient der "Planungssicherheit" für die Studie-
renden. 
 
 
6. Kreditpunkte 
 
Ist ein Modul "bestanden" im Sinne des in Abschnitt 
5.1 Angeführten, wird dafür die festgelegte Anzahl 
von Kreditpunkten (in der Regel 6 oder 12 Kredit-
punkte) vergeben. Für Module aus dem Bachelor 
Studiengang Hörtechnik und Audiologie, die im 
Brückensemester belegt werden, werden in der Re-
gel zwischen 5 und 10 Kreditpunkte vergeben. Die-
se Zahlen entsprechen der "EU-Norm" (bei einem 
Vollzeitstudium können in einem Semester 30 Kre-
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ditpunkte erreicht werden). Sie muss verdoppelt 
werden, um an britischen Universitäten zu gelten.  
 
Sind die Kreditpunkte für ein Modul erworben wor-
den, wird eine Bescheinigung darüber ausgestellt 
(mit Angabe des Modultitels und der Notenpunkte), 
auf Wunsch in Deutsch und/oder in Englisch. 
 
 
7. Ankündigung von Modulen 
 
Jedes Modul wird auf den WWW-Seiten des Insti-
tuts für Physik auf einheitliche Weise angekündigt. 
Diese Ankündigung erfolgt in der letzten Woche der 
Vorlesungszeit des vorangehenden Semesters (nor-
malerweise also im Juli, wenn das Modul im Win-
tersemester stattfindet, und im Februar, wenn das 
Modul im Sommersemester stattfindet). In der Mo-
dulbeschreibung finden sich folgende Informationen 
(s. Tabelle 2). 
 

 
 
Tabelle 2: Modulbeschreibung entsprechend der Vorgabe der 
Arbeitsgruppe zur Studienstrukturreform (April 2003). 
 

 
8. Prüfungen 
 
Sofern die Prüfungsleistung nicht semesterbeglei-
tend erbracht wurde, enden ein Module mit Prüfun-
gen, z. B. Klausuren oder mündlichen Interviews. 
Die Ergebnisse der Prüfungen müssen mindestens 
drei Wochen vor den Wiederholungsprüfungen be-
kannt sein.  
 
 

9. Prüfungsausschuss 
 
Das Curriculum wird vom Prüfungsausschuss (PA) 
überwacht, der im einzelnen für die Kriterien zum 
Bestehen der Module, die Wiederholungen, die Ein-
zelfallentscheidungen, Wahl der Wahlpflichtfächer, 
die Notengebung in kritischen Fällen, etc. zuständig 
ist. Der PA ist berechtigt, in wohlbegründeten Härte-
fällen ausnahmsweise Zusatzprüfungen oder alter-
native Prüfungsmodalitäten zu gestatten.  
 
Dem PA gehören fünf Mitglieder an, und zwar drei, 
die die Professorengruppe vertreten, eines, das die 
Mitarbeitergruppe vertritt und in der Lehre tätig ist, 
sowie ein Mitglied des Studierendengruppe. 
 
 
10. Mentorensystem 
 
Jeder Studentin und jedem Studenten wird bei oder 
nach der Immatrikulation eine persönliche Mentorin 
oder ein persönlicher Mentor zugeordnet, die oder 
der die Studierende oder den Studierenden wäh-
rend des Studiums begleitet. Mentoren sollen zu 
Beginn und zu Ende jeden Semesters in der 
Sprechstunde aufgesucht werden, damit Probleme, 
Termine und Studienperspektiven besprochen wer-
den können. Dies gilt insbesondere bereits zu Stu-
dienbeginn. Bei Problemen können die Mentoren 
eine gewichtige Stimme haben. Ein Wechsel der 
Zuordnung von Mentoren ist in begründeten Fällen 
möglich. 
 
 
11. Teilzeitstudium 
 
Das Angebot eines Teilzeitstudiums richtet sich ins-
besondere an Personen, denen – etwa als Berufs-
tätige oder als Alleinerziehende – die Teilnahme an 
einem Vollzeitstudium nicht möglich ist.  
 
Die Entscheidung über ein Teilzeitstudium kann se-
mesterweise erfolgen, d. h. eine Studentin oder ein 
Student kann zu Beginn eines Semesters jeweils im 
Immatrikulationsamt beantragen, dass die Anzahl 
von den in der Regel fünf (Teil)Modulen eines Se-
mesters auf ein Kalenderjahr verteilt wird. Norma-
lerweise erfolgt dies im 40 % – 60 % oder 60 % – 
40 % Wechsel, d. h. dass in einem Semester nur 
jeweils zwei bzw. drei und im darauf folgenden Se-
mester nur jeweils drei bzw. zwei Module belegt 
werden; andere sinnvolle Belegweisen sind eben-
falls möglich. Auch die Abschlussarbeit kann im 
Teilzeitmodus "halbtags" durchgeführt werden.  
 
Anmerkung: Die Module des Masters Hörtechnik 
und Audiologie werden in der Regel nur einmal im 
Jahr angeboten. Bei einem Teilzeitstudium ist es 
daher nicht möglich, die Module eines typischen 
Vollzeit-Semesters auf zwei aufeinander folgende 
Semester zu verteilen. Das Curriculum bietet jedoch 
– nicht zuletzt wegen des hohen Wahlpflichtanteils 
– hinreichend viel Freiheit in der Reihenfolge, in der 
die Module sinnvoll belegt werden können. 
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Mit dem Teilzeitstudium verlängert sich entspre-
chend die Regelstudienzeit auf zwei Jahre (Teilzeit-
studium entweder für das erste, zweite oder das 
dritte Vollzeitstudiensemester) oder auf zweieinhalb 
Jahre (Teilzeitstudium für zwei der drei Vollzeitse-
mester) oder auf drei Jahre (Teilzeitstudium für alle 
drei Vollzeitsemester). Für das Brückensemester 
gilt eine entsprechende Regelung. 
 
In begründeten Fällen können Ausnahmen von die-
sen Regelungen – z. B. ein anderer Anteil als "halb-
tags" – zugelassen werden. 
 
 
12. Struktur und Inhalt des Teilzeitstudiums 
 
12.1 Gliederung des Studiums 
 
Das Teilzeitstudium ist wie das Vollzeitstudium zeit-
lich in Semester gegliedert. Ein Teilzeitstudium bei-
spielsweise ab dem ersten Semester dauert drei 
Jahre oder sechs Semester. Eine empfohlene 
Struktur des Master-Teilzeitstudiums ist in Tabellen 
4, 5 a und 5 b gegeben. Abweichungen von dieser 
Struktur sind nach Rücksprache mit der persönli-
chen Mentorin oder dem persönlichen Mentor mög-
lich, solange sie in dem für das Teilzeitstudium vor-
gesehenen Rahmen bleiben. 
 
Das Teilzeitstudium ist zeitlich in zwei Brückense-
mester  und sechs reguläre Semester gegliedert. 
Die Brückensemester sind für Studierende mit Ba-
chelor in Hörtechnik und Audiologie und Studieren-
den, die äquivalentes Vorwissen einbringen, nicht 
erforderlich. 
 
Mit Brückensemester dauert das Teilzeitstudium 
vier Jahre oder acht Semester. Ohne Brückense-
mester dauert das Studium drei Jahre oder sechs 
Semester. Andere Kombinationen für die Verteilung 
der Module zwischen den beiden Semestern sind 
möglich. 
 
Brücken- 
semester 

Teil A 
(WiSe) 

Signalver-
arbeitung 

  Akustik I Praktikum   

Brücken-
semester 

Teil B 
(SoSe) 

 Wahlpflicht 
Audio u. 
Akustik  

 

Wahlpflicht 
Audiologie 
u. Mediz. 
Physik 

  Wahlpflicht 

Tabelle 4: Struktur für typische Teilzeit Brückensemester für das 
Master-Studium. 
 
Der Inhalt des Brückensemesters richtet sich nach 
den jeweiligen Vorkenntnissen der Studentin oder 
des Studenten. Da sich die Brückensemester im 
Teilzeitstudium auf Winter- und Sommersemester 
erstrecken, können sowohl Module des Bachelor/ 
Master Studiengangs Hörtechnik und Audiologie 
aus dem Winter- als auch aus dem Sommersemes-
ter belegt werden. Eine genaue Abstimmung der 
Brückensemester auf die individuellen Vorkenntnis-
se der/des Studierenden wird hierdurch in der Regel 
erleichtert. Eine genaue Abstimmung mit der Men-

torin oder dem Mentor sowie mit dem Prüfungsaus-
schuss ist erforderlich. 
 
Semester 1 Theorie I  Audiologie 

u. Mediz. 
Physik 
(1. Teil) 

 Wahlpflicht 

Semester 2 Theorie II     
Semester 3  Modellie-

rung 
Audiologie 
u. Mediz. 
Physik 
(2. Teil) 

Akustik  

Semester 4  Ingenieur-
wissen-
schaften 

 Hörtechnik und Audiolo-
gie 

Semester 5 Masterarbeit 
Semester 6 Masterarbeit 

Tabelle 5 a: Empfohlene Struktur des Teilzeit Master-Studiums. 

 
Semester 1 Theorie I  Akustik  
Semester 2  Ingenieur-

wissen-
schaften 

Audiologie 
u. Mediz. 
Physik  

 Wahlpflicht 

Semester 3 Theorie II Modellie-
rung 

   

Semester 4    Ausgewähl-
te Probleme 

Projekt-
praktikum 

Semester 5 Masterarbeit 
Semester 6 Masterarbeit 

Tabelle 5 b: Alternative Empfehlung für die Struktur des Teilzeit 
Master-Studiums. 
 
Das erste und das zweite Jahr des Teilzeit-
Masterstudiums haben einen hohen Anteil an Wahl-
pflichtmodulen. Da die Module in der Regel nur ein-
mal im Jahr angeboten werden, können sich durch 
verschiedene Kombinationen von Wahlpflichtmodu-
len Verschiebungen in der Reihenfolge, in der die 
Module belegt werden, ergeben. In Tabelle 5 a und 
5 b sind zwei alternative Empfehlungen für die 
Struktur des Teilzeit-Masterstudiums dargestellt, 
weitere Alternativen sind möglich. 
 
 
12.2 Die Semester 
 
Für die Teilzeit-Brückensemester gilt das unter 2.2 
Gesagte entsprechend.  
 
Die Brückensemester geht nicht in die Note des 
Abschlusszeugnisses ein.  
 
Im ersten bis vierten Semester (ggf. nach Brücken-
semestern) erfolgt eine Vertiefung und Spezialisie-
rung der Studentinnen bzw. Studenten auf das Ge-
biet der Hörtechnik und Audiologie fortgesetzt. Da-
bei wird besonderer Wert auf das Erlernen wissen-
schaftlicher Methoden gelegt.  
 
Das fünfte und sechste Semester ist der Masterar-
beit gewidmet.  
 
 
13. Zeugnisse und Urkunden 
 
Generelle Voraussetzung für die Ausstellung von 
Zeugnissen und Urkunden ist, dass dem Prüfungs-
ausschuss eine persönliche Erklärung vorliegt, dass 
die Kandidatin oder der Kandidat an einer anderen 
Hochschule ein entsprechendes Zeugnis oder eine 
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entsprechende Urkunde weder bereits erworben 
noch bereits endgültig nicht erworben hat. (D. h. 
Doppelausstellungen gibt es ebenso wenig wie Aus-
stellungen im Fall eines Scheiterns andernorts.) 
 
Sind die Leistungen des 1., 2. und 3. Semesters voll-
bracht, werden eine Master-Urkunde und ein Mas-
ter-Zeugnis ausgestellt. Die Urkunde enthält eine 
Gesamtnote auf der Skala von 50 bis 100, die der 
mit den Kreditpunkten gewichteten Durchschnitts-
note der abgeleisteten Module des ersten und zwei-
ten Semesters entspricht. Für den Durchschnitt 
zählt jedes Modul pro 6 Kreditpunkte einfach (d. h. 
Einfachmodule zählen einfach, Doppelmodule dop-
pelt, Dreifachmodule dreifach etc.), die Abschluss-
arbeit selbst zählt fünffach (da sie ein Fünffachmo-
dul ist). 
 
 
14. In-KraftTreten 
 
Diese Studienordnung tritt am Tage nach der Be-
kanntmachung in den Amtlichen Mitteilungen der 
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg in Kraft. 
 
 
Anlagen 
Anlage A: Aktuelle Anlage 
 

Anlage A: Aktuelle Anlage 
 
A.1 Aktuelle Wahlpflichtfächer 
 
Zurzeit können folgende Wahlpflichtfächer studiert 
werden: 
 
Wahlpflichtbereich „Theorie II“: 
- Explorative Datenanalyse 
- Theoretische Elektrodynamik 
- Funktionentheorie 
- Statistische Physik 
 
Wahlpflichtbereich „Grundlagen der numerischen 
Modellierung“: 
- Numerische Methoden der Physik 
- Modellierung I + II 
 
Wahlpflichtbereich „Audiologie und Medizinische 
Physik“: 
- Neurophysik und Bildgebung 
- Sprachverarbeitung und Kommunikation 
- Fortgeschrittene Hörgeräte-Algorithmen 
- Psychophysik 
- Medizinische Physik 
- Medizinische Strahlenphysik 
 
Wahlpflichtbereich „Akustik“: 
- Akustik und Schwingungen 
- Akustische Messtechnik 
 
Wahlpflichtbereich „Ingenieurwissenschaften und 
Informatik“: 
- Fortgeschrittene Algorithmen der Audio-Technik 
- Hörsystemtechnik 
- Mikroelektronik 
- Regelungstechnik 
- Medizintechnik 
- Medizinische Bildverarbeitung und Bioinformatik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


